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Sitzung des Kreistages

Die nächste Sitzung des Kreistages findet am

Monrag, 1E. Juli 1988, 9.00 Uhr, im St.Josefs-Stift
Eisingen, Mehrzwecksaal (Untergeschoß Kirche),

Nikolausstraße I

aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der St.-Josefs-Stiftung
s ta t  t .

Tagesordnung:
Öffentlich

l. Verleihung des Ehrenringes und der Plakette des
Landkreises Würzburg

2. Vereidigung eines neuen Kreistagsmitglieds
3. Neubesetzung der Ausschüsse
4. Besetzung des Jugendwohlfahrtsausschusses
5. Zuschuß aus Mitteln des Kreishaushalts;

Erschließung des Gewerbegebiets ,,Nord" in
Röttingen

6. Einbeziehen der Gemeinden Höchberg und Veits-
höchheim in die Landesgartenschau der Stadt Würz-
burg 1990

7. Anderung der Täxentarifordnung des Landkreises
Würzburg

8. Vorschlagslisten über die ehrenamtlichen Richter für
das Verrvaltungsgericht Würzburg

9. Wahl von Vertrauenspersonen gem. $ 40 GVG
10. Feststellung der Jahresrechnung 1985
l l .  wÜ 6l  -  Rel ingen;

Ortsumgehung - geplante neue Tiasse
12. Anrechnung des Zuschlags zum Kindergeld von Ge-

ringverdienern auf Sozialhilfeleistungen
13. Rechtsverordnung zur Übertragung der Zuständigkei-

ten der Beseitigung für Erdaushub und Kompostie-
rung auf die Gemeinden

14. Satzung über die Benutzung
a) der Erdaushubdeponien in Greußenheim,

Kürnach, Estenfeld und Helmstadt
b) der Bauschutt- und Erdaushubdeponie in Ober-

p le ichfe ld und Uet t ingen

l5.Einbau von Kunststof fwannen beim Ausbau von
Bauschuttdeponien

l6.Festsetzung eines Uberschwemmungsgebietes in Gie-
belstadt, OT Herchsheim

17. Flurbereinigung Thüngersheim 2/ l;
Anderung der Gemeinde- und Landkreisgrenzen

18.  Anderung der  Zuschußr icht l in ien des Kreis jugend-
ringes Würzburg

19. Anderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes
Müllheizkraftwerk Raum Würzburg

20.Weitere Sachstandsberichte zu Beschlüssen und An-
trägen in der Kreistagssitzung vom 14. 03. 1988

21.  Zuschußprogramme im Naturschutz;
Acker- und Wiesenrandstreifenprogramm

22. Sonstiges

Az.: IY/ 6-l'73-Sch 02lEE
Verordnung des Landratsamles Würzburg über den ge-
rchütrten ' in der
Gemarkung Höchberg, Gemeinde Höchberg. vom 2E. 06.
19EE

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4,
Ar t .  45 Abs.  I  Nr .  4 und Abs.  2 und Art .  37 Abs.  2 Nr.
3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG -

erläßt das Landratsamt Würzburg flolgende mit Schreiben
der Regierung von Unterfranken vom 07, 06. 1988, Nr.
820-8632.00-4188, genehmigte Verordnung:

$ l
Sch utzgegenstand

( l )  Die in  der  Gemeinde Höchberg,  F lur-Nrn.  3874,  3875
Teilf läche (t), 3876 (t), 3878 (t), 40ll (t), 4016, 1016/2
( t )  und 4017,  F lur lage Wacholderra in,  ca.  1.200 m süd-
westlich des Ortskernes von Höchberg am Osthang des
Zweierberges gelegene Fläche wird in dem unter Abs. 3
näher bezeichneten Umfans als Landschaftsbestandteil
geschützt.

(2)Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Fläche
von ca. l, l  ha und erhält die Bezeichnung ,,Wachol-
derrain".

(3) Die Grenzen des geschützten Landschaftsbestandteiles
ergeben sich aus den Schutzgebietskarten M I : 25.000
und M I : 2.500, die Bestandteil dieser Verordnung
sind.

Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte
M I  :  2 .500.
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$ 2
Schutzzweck

Zweck des geschützten Landschaftsbestandteiles ist es, das
Gebiet im Interesse des Naturhaushaltes, insbesondere wegen
der Tier- und Pflanzenwelt, sowie zur Belebung des Land-
schaftsbildes zu erhalten.
Das Gebiet ist gekennzeichnet durch die Verzahnung ökolo-
gisch wertvoller Hecken- und Gebüschbestände, extensiv ge-
nutztem Grünland, Streuobst, Brachland und Acker. Durch
diese fast mosaikartige Vegetationsstruktur und durch die
geomorphologische Erscheinung hebt sich der Landschafts-
bestandteil von der umgebenden, intensiv landwirtschaftl ich
genutzten Flur ab.
Die Verzahnung der unterschiedlichen Vegetationstypen er-
möglicht ein hohes lrbensraumangebot für Pflanzen- und
Tierarten.

$ 3
Verbote

(l) Nach Art. 12 Abs. 3 i. V. m. Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Genehmigung den geschützten Land-
schaftsbestandteil zu zerstören oder zu verändern.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten,

L Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Abla-
gerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen
vorzunehmen oder die Bodensestalt in sonstieer Weise
zu verändern,

2. oberirdisch über den zugelassenen Cemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen, Quell-
austritte, Wasserläufe, Gräben einschl. deren Ufer so-
wie den Zu- und Ablauf des Wassers oder den Grund-
wasserstand zu verändern oder neue Gewässer an-
zulegen,

3. die lrbensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere
zu stören oder nachteil ig zu verändern, insbesondere
sie durch chemische oder mechanische Maßnahmen
zu beeinflussen,

4. Bäume, Sträucher sowie sonstige Pflanzen oder Pflan-
zenbestandteile jeglicher Art einzubringen, zu entfer-
nen oder zu beschädigen,

5. Tiere auszusetzen, freilebenden Tieren nachzustellen,
diese Tiere zu beunruhigen, zu fangen oder zu töten,
Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher Tiere zu
stören, fortzunehmen oder zu beschädigen,

6. die Flächen zu güllen, zu entsteinen, aufzuforsten,
umzubrechen oder in Ackerland umzuwandeln,

7. bauliche Anlagen i. S. der Bayerischen Bauordnung
- BayBO - zu errichten, lr itungen zu errichten oder
zu verlegen, Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu an-
zulegen oder bestehende zu verändern sowie Bild-
oder Schrifttafeln anzubringen,

8. Feuer zu machen, das Gelände zu verunreinigen sowie
Sachen jeder Art aufzustellen, anzubringen oder zu
lagern,

9. außerhalb der dem öffentl ichen Verkehr sewidmeten
Straßen und Wege zu reiten,

10. außerhalb der dem öffentl ichen Verkehr gewidmeten
Straßen und Wege mit Fahrzeugen aller Art zu fahren
oder diese dort abzustellen, ausgenommen die Crund-
eigentümer oder sonstigen Berechtigten,

l l. zu zelten, zu lagern, Modellspielgeräte fl iegen oder
fahren zu lassen, mit Hängegleitern zu starten sowie
Drachen o. ä. Gebilde fl iegen zu lassen,

12. Haustiere frei laufen zu lassen,

13.  Lärm zu verursachen,

1.1. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaftl i-
che Nutzuns auszuüben.

s4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach $ 3 Abs. I und 2 dieser
Verordnung sind

l.die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie Aufgaben
des Jagdschutztes (Ansitzleitern, Jagdkanzeln und
Wildfutterstellen dürfen jedoch nur mit Zustimmung
der unteren Natursqhutzbehörde errichtet werden),

2. die ordnungsgemäße landwirtschaftl iche Nutzung auf
den bisher landwirtschaftl ich genutzten Flächen in der
bisherigen Art und im bisher üblichen Umfang,

3. die plenterartige Holznutzung unter Erhaltung des Ge-
hölzes im bisher üblichen Umfang,

4. die ordnungsgemäße obstbauliche Nutzung auf den
bisher obstbaulich genutzten Flächen,

5.d ie Unterhal tungsmaßnahmen an den Straßen und
Wegen im gesetzlich zulässigen Umfang,

6. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des
Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkierungen,
Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder sonsti-
gen Absprerrungen, wenn die Maßnahme auf Veran-
lassung oder mi t  Zust immung der  unteren Natur-
schutzbehörde erfolgt,

7.  d ie zur  Erhal tung der  Funkt ionsfähigkei t  des Schutz-
gebietes notwendigen und von der unteren Natur-
schutzbehörde angeordneten oder zugelassenen
Überwachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen,

8.  unauf .schiebbare Sicherungsmaßnahmen, d ie zur  Ab-
wehr e iner  gegenwärt igen Gefahr  fur  Leben.  Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind.

s5
Genehmigung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen nach 5\ 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall eine Genehmigung erteilt
werden, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Ge-
nehmigung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und die Abweichungen
mit den öffentl ichen Belangen i.S. des BayNatSchG, ins-
besondere mit dem Schutzzweck des geschützten Land-
schaftsbestandteiles, vereinbar ist oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten Beein-
trächtigung von Natur und landschaft führen würde.

(2) Zuständig zur Erteilung der Genehmigung ist das Land-
ratsamt Würzburg als untere Naturschutzbehörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

( l )  Nach Art .52 Abs.  I  Nr .  3 BayNatSchG kann mi t  Geldbu-
ße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt werden,
wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des $ 3 Abs.
2 Nr. I - 14 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Arr. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchc kann mit Geldbu-
ße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt werden,
wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Aufla-
ge zu einer Genehmigung nach $ 5 Abs. I der Verordnung
nicht  nachkommt.

$ 7
I nkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Täge nach der amtlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in Kraft.

Würzburg,  den 28.  06.  1988
Landratsamt Würzburg
Dr. Schreier. Landrat
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Verordnung des Landratsamtes l , iürzburg
vom 28.06 .1  9BB über  den geschütz ten
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Würzburg .  ;
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